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Dtr 78. Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reussen, aus dem Dirigirenden Serial 
an den Herrn General-Gouverneur der Ostsee-Gouveruemeuts, 
vom 2. August 1863, Nr. 45606.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät ließ ein Dirigiren- 
der Senat sich vortragen: den Bericht des Herrn Collegen des 
Finanz-Ministers vom 17. Juli, Nr. 4653, bei welchem der­
selbe zur erforderlichen Anordnung beglaubigte Abschriften des 
am 3. Juli Allerhöchst bestätigte!: Gutachtens des Reichsraths, 
betreffend den Statutenentwurf für die Rigasche Börsenbank, 
und des Statuts selbst dieser Bank vorstellt, folgenden Inhalts:

Der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oecono- 
mie und in der allgemeinen Versammlung nach Durchsicht der 
Vorstellung des Finanz-Ministers, betreffend den Entwurf zu 
einem Statut für die Rigasche Börsenbauk, für gut erachtet:

1) Den Statutenentwurf für die Rigasche Börsenbank bei 
einem Gutachten des Reichsraths Sr. Kaiserlichen Maje­
stät zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen.

2) Nach Bestätigung dieses Statuts den Rigaschen Börsen- 
Comite zu ermächtigen, in Riga eine Bank mit dem dazu 
vou der örtlichen Börsen-Kaufmannschaft bestimmten Ca­
pital und auf bei: im Statut angegebenen Grundlagen 
zu gründen; und

3) nach Eröffnung der Wirksamkeit der Rigascheu Börsen­
bauk der Reichsbank anheimzustellen, das Rigasche Bank­
Comptoir zu autorisiren, die Verschreibuugen der Dar­
lehnnehmer über ihnen aus der Börseubauk gegen Unter­
pfand von Waaren und zinstragenden PApieren verab-
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